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Ostseebad Boltenhagen

Beschlussvorlage

Federführend:
FB II Bau- und Ordnungswesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

GV Bolte/15/9223
öffentlich
10.02.2015
Tesche, Julia

Satzung über die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 für das 
Gebiet am Schwarzen Weg
- Abwägungs- und Satzungsbeschluss -
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr 
und Umwelt der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen

Sachverhalt:
Der Aufstellungsbeschluss für die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 wurde 
von der Gemeindevertretung am 22.05.2014 gefasst. Das Aufstellungsverfahren 
wurde als vereinfachte Änderung gemäß § 13 BauGB begonnen. 
Der Entwurf der Satzung wurde von der Gemeindevertretung am 30.10.2014 
gebilligt, die öffentliche Auslegung sowie die Beteiligung der von der Planung 
berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie 
Nachbargemeinden haben ordnungsgemäß stattgefunden. 

Der Landkreis Nordwestmecklenburg hat in seiner Stellungnahme darauf 
hingewiesen, dass er die Anwendung des vereinfachten Aufstellungsverfahrens für 
unzulässig hält. Nach der erforderlichen Absprache mit dem Landkreis stimmt dieser 
der Aufstellung des Bebauungsplanes nach den Vorschriften des beschleunigten 
Verfahrens (§ 13a BauGB) zu. Mit dem Beschluss über die Änderung der 
Rechtsgrundlage der Planaufstellung ist die Gemeindevertretung der Empfehlung 
gefolgt. 
Die weiterhin abgegebenen Stellungnahmen wurden ebenfalls geprüft und in die 
Abwägung eingestellt. Von den berührten Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange, den Nachbargemeinden sowie der Öffentlichkeit wurden keine 
weiteren Stellungnahmen abgegeben, die zu einer wesentlichen Änderung der 
Planungskonzeption geführt haben. 
Nunmehr kann von der Gemeindevertretung der Abwägungs- und 
Satzungsbeschluss gefasst werden. Der Bebauungsplan ist mit den Zielen der 
Raumordnung vereinbar.

Beschlussvorschlag:

1. Die Gemeindevertretung hat die während der Beteiligung der berührten Behörden, 
der sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden und der 
Öffentlichkeit vorgebrachten Stellungnahmen mit folgendem Ergebnis geprüft:

siehe Anlage
Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses. 
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2. Der Bürgermeister wird beauftragt, den Behörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange sowie den Nachbargemeinden und der Öffentlichkeit, die Stellung-
nahmen vorgebracht haben, das Abwägungsergebnis mitzuteilen.

3. Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23.9.2004 (BGBl. I S. 2414) einschließlich aller rechtswirksamen 
Änderungen beschließt die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad 
Boltenhagen die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 für das Gebiet am 
schwarzen Weg als Satzung. 

4. Die Begründung zur 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 wird gebilligt.

5. Der Bürgermeister wird beauftragt, den Satzungsbeschluss über die 3. Änderung 
Bebauungsplan Nr. 23 ortsüblich bekannt zu machen. Dabei ist anzugeben, wo 
die Satzung und die Begründung dazu eingesehen und über den Inhalt Auskunft 
zu erhalten ist.

6. Der Flächennutzungsplan ist gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der 
Berichtigung anzupassen.

Finanzielle Auswirkungen:
Die mit der Planung verbundenen Kosten werden vollständig vom 
Flächeneigentümer getragen. Die Gemeinde wird von allen Kosten freigehalten.

Anlagen:

Sachbearbeiter/in Fachbereichsleitung
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und Abstimmung mit den Nachbargemeinden sowie Öffentlichkeitsbeteiligung  

Übersicht der eingegangenen Stellungnahmen 

 
  Schreiben 

vom 
Eingang  

am 

Behördenbeteiligung    

Landkreis Nordwestmecklenburg  
Die Landrätin 

Rostocker Str. 76 
23970 Wismar 

20.01.2015 
 

20.01.2015/ 
23.01.2015 

Amt für Raumordnung und Lan-
desplanung Westmecklenburg 

Schloßstraße 6-8 
19053 Schwerin 

21.01.2015 27.01.2015 

Staatliches Amt für Landwirtschaft 
und Umwelt Westmecklenburg 

Bleicherufer 13 
19053 Schwerin 

21.01.2015 27.01.2015 

Landesamt für Umwelt, Natur-
schutz und Geologie Mecklen-
burg-Vorpommern 

Goldberger Straße 12 
18273 Güstrow 

21.01.2015 21.01.2015 

Landesamt für Kultur und Denk-
malpflege Mecklenburg-
Vorpommern 

Domhof 4-5 
19055 Schwerin 

22.12.2014 30.12.2014 

Landesamt für innere Verwaltung 
Mecklenburg-Vorpommern 

Lübecker Straße 287 
19059 Schwerin 

12.12.2014 12.12.2014 

Landesamt für zentrale Aufgaben 
und Technik der Polizei, Brand- 
und Katastrophenschutz Mecklen-
burg-Vorpommern 

Graf-Yorck-Straße 6 
19061 Schwerin 

14.01.2015 14.01.2015 

Straßenbauamt Schwerin Pampower Straße 68 
19061 Schwerin 

07.01.2015 12.01.2015 

Landesforst Mecklenburg-
Vorpommern - Anstalt des öffentli-
chen Rechts- Forstamt Schönberg 
- 

An der B 105 
23936 Gostorf 

09.01.2015 13.01.2015 

Wasser- und Schifffahrtsamt 
Lübeck 

Moltkeplatz 17 
23566 Lübeck 

14.01.2015 15.01.2015 

Wasser- und Bodenverband „Wal-
lensteingraben-Küste“ 

Am Wehberg 17 
23972 Dorf Mecklenburg 

07.01.2015 07.01.2015 

Zweckverband für Wasser-
versorgung und Abwasser-
beseitigung Grevesmühlen 

Karl-Marx-Straße 7-9 
23936 Grevesmühlen 

19.01.2015 22.01.2015 

Deutsche Telekom AG Netzpro-
duktion GmbH NL Nordost 

Grevesmühlener Straße 
36 
19057 Schwerin 

  

E.ON edis AG Regionalbereich 
Mecklenburg-Vorpommern 

An der Silberkuhle 5 
23936 Upahl 

16.12.2014 22.12.2014 

E.ON Hanse AG  Jägersteg 2 
18246 Bützow 

23.12.2014 23.12.2014 

GDMcom Gesellschaft für Doku-
mentation und Telekommunikation 

Maximilianallee 4 
04129 Leipzig 
 

13.01.2015 14.01.2015 

  Schreiben 
vom 

Eingang  
am 

Bundesamt für Infrastruktur, Um-
weltschutz und Dienst-leistungen 
der Bundeswehr  
- Kompetenzzentrum Bauma-
nagement Kiel - 

Feldstraße 234 
24106 Kiel 

18.12.2014 
05.01.2015 

22.12.2014 
05.01.2015 

Betrieb für Bau und Liegenschaf-
ten Mecklenburg-Vorpommern 
Geschäftsbereich Schwerin 

Werderstraße 4 
19055 Schwerin 

14.01.2015 19.01.2015 

Handwerkskammer Schwerin Friedensstraße 4a 
19053 Schwerin 

  

Industrie und Handelskammer Graf-Schack-Allee 12 
19053 Schwerin 

  

Ev.-luth. Landeskirche Mecklen-
burg-Vorpommern 

Dr.-Leber-Straße 56 
23966 Wismar 

  

Polizeipräsidium Rostock Polizei-
inspektion Wismar 

Rostocker Straße 80 
23970 Wismar 

  

Bundesanstalt für Immobilienauf-
gaben Direktion Rostock 

Bleicher Ufer 21 
19053 Schwerin 

  

BVVG - Bodenverwertungs- und –
verwaltungs GmbH  
NL Schwerin 

Werner-von-Siemens-
Straße 4 
19061 Schwerin 

  

Landgesellschaft Mecklenburg-
Vorpommern 

Lindenallee 2 
19067 Leezen 

  

Busbetriebe Wismar  Rüggower Straße 14 
23970 Kritzow 

02.01.2015 07.01.2015 

Grevesmühlener Busbetriebe Wismarsche Straße155 
23936 Grevesmühlen 

  

Freiwillige Feuerwehr der Ge-
meinde Ostseebad Boltenhagen 
über Amt Klützer Winkel 

Schloßstraße 1 
23948 Klütz 

  

Amt Klützer Winkel für die Stadt 
Klütz 

Schloßstraße 1 
23948 Klütz 

  

    

    

Öffentlichkeitsbeteiligung    

Petra Wenzel/ Kay Grollmisch 
 

Ostseeallee 36 
23946 Boltenhagen 

16.01.2015 17.01.2015 

Thomas Nohr Tarnewitzer Huk 27 
23946 Boltenhagen 

19.01.2015 19.01.2015 

Gerald Schröder Meilsener Birkenweg 23 
21244 Buchholz 

16.01.2015 19.01.2015 
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Die Stellungnahmen der Fachdienste werden im Folgenden behandelt. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass Belange der Unteren Was-
serbehörde im Rahmen der Abwägung berücksichtigt werden müssen. 
 
 
 
Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
zu 1. Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass durch die Planung keine 
Trinkwasserschutzzone berührt wird. 
Der Zweckverband Grevesmühlen wurde am Aufstellungsverfahren 
beteiligt. Die Stellungnahme liegt vor und wird entsprechend berück-
sichtigt. 
 
zu 2. Der Zweckverband Grevesmühlen wurde am Aufstellungsverfah-
ren beteiligt. Die Stellungnahme liegt vor und wird entsprechend be-
rücksichtigt. 
 
zu 3. Die allgemeingültigen Ausführungen zur Niederschlagswasser-
beseitigung werden zur Kenntnis genommen 
 
Die Hinweise zur Niederschlagswasserbeseitigung werden zur Kennt-
nis genommen und beachtet. Mit Datum vom 21.08.2010 liegt der Ge-
meinde ein 1. Nachtrag zur Baugrunduntersuchung des Ingenieurbü-
ros Palasis vor. Darin wird der anstehende Boden im Bereich des 
Plangebiets als gut durchlässig eingestuft. Aufgrund der Überlagerung 
und Durchsetzung mit sandigen Torfen ist für den Baugrund aber ein 
deutlich reduzierter kf-Wert um 1x10-5 m/s (oberflächennah um 5x 10-6 
m/s) anzusetzen. Damit kann der anstehende Baugrund als mäßig 
aber ausreichend durchlässig eingestuft werden. Der Gutachter emp-
fiehlt die Versickerung mittels Mulde und/oder über eine Rohr-Rigole.  
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Im Teil B - Text wird festgesetzt, dass die Versickerung des anfallen-
den Regenwassers innerhalb des Plangebietes durch die Anlage einer 
Rigolenversickerung zu erfolgen hat. Die Dimensionierung der Rigole 
erfolgt im Zuge des Bauantrages. Mit der diesbezüglichen Festsetzung 
kommt die Gemeinde der Anforderung einer Flächenbestimmung für 
die Versickerung nach. Mit dem Bauantrag muss der Bauherr die tech-
nische Machbarkeit der Versickerung nachweisen. Der prinzipielle 
Nachweis der Versickerungsfähigkeit wird mit dem vorliegenden Bau-
grundgutachten geführt. Die benannte gutachterliche Stellungnahme 
wird als Anlage der Begründung beigefügt. Ausführungen zur Rigolen-
versickerung werden in der Begründung ergänzt. 
 
zu 4. Die Hinweise zum Gewässerschutz sind im Rahmen der Er-
schließung und Bebauung des Grundstückes zu beachten. 
 
zu 5. Der Gemeinde ist bekannt, dass das Plangebiet im hochwasser-
beeinflussten Bereich der Ostsee mit einem Bemessungshochwasser 
der Ostsee mit 3,20 m ü. NHN liegt. Unter „Hinweise“ und in der Be-
gründung wird bereits darauf hingewiesen. 
Die Hinweise zur Hochwasservorsorge werden zur Kenntnis genom-
men. Eine entsprechende Kennzeichnung ist im vorliegenden Bebau-
ungsplan nicht notwendig, da durch das Hochwasserschutzsystem 
(Deich) zwischen Redewisch und Tarnewitz ein Schutz gegen das 
Bemessungshochwasser grundsätzlich gegeben ist. Die hier vorlie-
gende Planung hat sich jedoch vertiefend mit der Hochwasserproble-
matik auseinander gesetzt. Das bestehende Hochwasserschutzsystem 
schütz das Plangebiet vor dem unmittelbar auflaufenden Hochwasser 
sowie vor den Auswirkungen des Wellenschlags. Ein Schutz vor 
Hochwasser, das die Deichanlage umläuft und dann die Ortslage be-
einträchtigt, ist technisch bedingt nicht gegeben. Ebenso schützt die 
Deichanlage nicht vor aufsteigendem Grundwasser, das aufgrund an-
haltender Hochwasserstände auf das Plangebiet einwirken kann. Die 
rechtliche Situation zum Hochwasserschutz ist auf der Planzeichnung 
unter den Hinweisen dargestellt. Ausführungen zum Hochwasser- 
schutz werden in der Begründung ergänzt. 

x 

9 von 102 in Zusammenstellung



 

Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger                                                Abwägung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen 

 4 

.  

 
weiter zu 5: 
Die Hinweise zur Anlagenverordnung wassergefährdender Stoffe 
(VAwS) werden zur Kenntnis genommen.  
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass durch die Änderung der Pla-
nung keine abfall- und bodenschutzrechtlichen Belange betroffen sind. 
 

 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass Belange der Unteren Natur-
schutzbehörde im Rahmen der Abwägung berücksichtigt werden müs-
sen. 
 
 
 
Aufgrund der Hinweise und Anregungen des Fachdienste Bauordnung 
und Planung stellt die Gemeinde das Aufstellungsverfahren für die 
3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 auf ein Verfahren nach 
§ 13a BauGB um. Mit diesem beschleunigten Verfahren können Be-
bauungspläne der Innenentwicklung aufgestellt werden. Im Rahmen 
des Verfahrens nach § 13a gelten gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB 
Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwar-
ten sind, als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. 
Das bedeutet, dass Ausgleichsmaßnahmen und somit eine Eingriffs- 
und Ausgleichsbilanzierung nicht erforderlich sind. Die Anpassung und 
Berücksichtigung erfolgt in der Begründung. 
 
Die Festsetzungen zur Gestaltung der Grünfläche sowie zur Anpflan-
zung von Einzelbäumen bleiben Bestandteil des Bebauungsplanes.  
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Die Hinweise zum Baum- und Alleenschutz werden zur Kenntnis ge-
nommen und beachtet. Obwohl der in Rede stehende Baum nur noch 
schwach austreibt und deutliche Fäulnisanzeichen bietet, wird die Fäl-
lung gemäß § 18 Abs. 1 NatSchAG MV beantragt. Der Fällantrag wur-
de vom Flächeneigentümer bereits vor dem Satzungsbeschluss bei 
der Unteren Naturschutzbehörde eingereicht.  

 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass mit den vorhandenen arten-
schutzrechtlichen Darstellungen Einverständnis besteht.  
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Zeiteinschränkung zur Ge-
hölzrodung bereits Bestandteil der Unterlagen ist. 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass Belange der Unteren Immis-
sionsschutzbehörde im Rahmen der Abwägung berücksichtigt werden 
müssen. Mit Datum 27.01.15 liegt eine ergänzende immissionsschutz-
rechtliche Stellungnahme vor. Diese ist ebenfalls Gegenstand der Ab-
wägung. 
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Die allgemeinen Ausführungen zu den Planungszielen werden zur 
Kenntnis genommen. Ebenfalls werden die Ausführungen zu den ge-
gebenen Schutzwürdigkeiten der angrenzenden Nutzungen zur Kennt-
nis genommen. Aus der Stellungnahme sowie aus einem Abstim-
mungsgespräch, geführt am 27.01.2015 mit der unteren Immissions-
schutzbehörde, geht hervor, dass insbesondere die geplanten Einrich-
tungen der Außengastronomie eine kritische Würdigung erfahren. In 
dem o.g. Abstimmungsgespräch konnte jedoch geklärt werden, dass 
Einrichtungen der Außengastronomie bauliche Hauptnutzungen und 
somit nur innerhalb der dafür festgesetzten Baugrenzen zulässig sind. 
Somit wird sichergestellt, dass die Einrichtungen der Außengastrono-
mie nicht bis an die Grundstücksgrenzen heranreichen werden.  
 
Es wurde vereinbart, dass diese Regelung deutlich im Teil B - Text 
festgesetzt wird. Unter Punkt 2. "Überbaubare Grundstücksflächen" 
wird festgesetzt, dass im Bereich des Erdgeschosses nur Gebäude-
teile von Vordächern, Wintergärten und Anlagen der Außengastro-
nomie die Baugrenze für Hochbauten um jeweils maximal 3,00 m 
überschreiten dürfen. 
 
Unter der Voraussetzung, dass diese Regelung vorgenommen wird, 
verzichtet die untere Immissionsschutzbehörde auf einen gutachterli-
chen Nachweis zur Einhaltung der Schalltechnischen Orientierungs-
werte im Rahmen der Bauleitplanung. Dieser Nachweis ist vom Eigen-
tümer im Baugenehmigungsverfahren zu führen. Diese Regelung wur-
de nunmehr in den Bebauungsplan aufgenommen.  
 
Die Begründung wird um Ausführungen zum Immissionsschutz er-
gänzt. 
 
Die Gemeinde verweist auf die ergänzende Stellungnahme der Unte-
ren Immissionsschutzbehörde vom 27.01.15. Diese wird dieser Stel-
lungnahme des Landkreises angefügt.  
 
Die Hinweise zu den Rechtsgrundlagen werden zur Kenntnis genom-
men. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens des Fachdienstes 
öffentlicher Gesundheitsdienst keine Bedenken bestehen. 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass der Planung seitens des 
Fachdienstes Ordnung/Sicherheit und Straßenverkehr zugestimmt 
wird. 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens des Fachdienstes 
Bau und Gebäudemanagement keine Einwände bestehen. 
 
Die allgemeingültigen Hinweise zum Brandschutz werden seitens der 
Gemeinde zur Kenntnis genommen. Diese sind grundsätzlich einzuhal-
ten. 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zur Löschwasserversorgung werden zur Kenntnis ge-
nommen. In der Begründung sind bereits Ausführungen zur Lösch-
wassersicherung enthalten. 
Die Sicherung der Löschwasserversorgung erfolgt über einen Hydran-
ten mit einer Leistung von 113 m³ je Stunde am Standort Schwarzer 
Weg/ Ostseeallee. Die Lage des Hydranten ist nachrichtlich in der 
Planzeichnung dargestellt. Für diesen Hydranten besteht zwischen der 
Gemeinde Ostseebad Boltenhagen und dem Zweckverband eine „Ver-
einbarung über die Bereitstellung von Trinkwasser zu Löschwasser-
zwecken aus dem Trinkwasserversorgungsnetz“. Der Grundschutz von 
96 m³/ h wird sichergestellt. Der Objektschutz ist durch den Erschlie-
ßungsträger nachzuweisen.  
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1. 
 
 
 
 

 
2. 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
zu 1. Die allgemeinen Ausführungen zu den Planungszielen werden 
seitens der Gemeinde zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme 
wird im Folgenden behandelt. 
 
 
zu 2. Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
zu 3. Die Gemeinde hat sich nochmals mit dem gewählten Instrument 
zur Aufstellung des Bebauungsplanes beschäftigt. Sie folgt der Anre-
gung der Behörde, dass die Änderung nicht im Rahmen einer verein-
fachten Änderung nach § 13 BauGB möglich ist. Die Gemeinde stellt 
das Verfahren in ein Aufstellungsverfahren nach § 13a BauGB um. 
Das beschleunigte Verfahren dient der Innenentwicklung. Die Ziele der 
Planänderung werden als Nachverdichtung bzw. als andere Maßnah-
me der Innenentwicklung beurteilt.  
 
Die zulässige Grundfläche, auch unter Beachtung angrenzender Be-
bauungspläne, liegt unterhalb von 20.000 m². Beeinträchtigungen von 
Natura 2000 – Gebieten können ausgeschlossen werden.  
Der Flächennutzungsplan wird gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im 
Zuge einer Berichtigung angepasst. Die Darstellung für den Ände-
rungsbereich erfolgt als Sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 BauNVO 
mit der Zweckbestimmung „Versorgung und Wohnen“. 
In der Begründung werden Ausführungen zum gewählten Planungs-
instrument ergänzt. Die Planzeichnung (Präambel, Verfahrensvermer-
ke) wird auf ein Verfahren nach § 13a BauGB abgestellt. 
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4. 
 
 
 

5. 
 
 
 
 

 
 
 
6. 
 
 

7. 
 

 
8. 
 
9. 
 
 

10. 
 

 
11. 
 
 

12. 
 

 
13. 

zu 4. Die Hinweise werden teilweise beachtet. Die Gemeinde hält an 
ihrem Bebauungskonzept fest. Die maximal zulässige Zahl der Vollge-
schosse wird mit III festgesetzt. Die Begründung wird diesbezüglich 
ergänzt. 
 
zu 5. Die Ausführungen werden seitens der Gemeinde zur Kenntnis 
genommen. Die Gemeinde hält an ihrem Bezug zu den Gebäuden des 
Lübecker Bauvereins fest. Auch wenn eine räumliche Trennung durch 
die Tarnewitzer Chaussee erfolgt, wird der Bereich von diesen vorhan-
denen Gebäuden städtebaulich mit beeinflusst. Es soll, wie in der Be-
gründung bereits dargestellt, eine stärke Betonung dieses Eckberei-
ches erfolgen. Darüber hinaus erhofft sich die Gemeinde Impulse für 
eine Entwicklung der westlich angrenzenden Flächen. Eine mögliche 
erdrückende Wirkung des künftigen Baukörpers kann die Gemeinde 
nicht erkennen. Durch die getroffenen gestalterischen Festsetzungen 
kann eine gestalterische Gliederung der Fassaden gesichert werden, 
was insgesamt eine Auflockerung der Fassendfront bewirkt. 
 
zu 6. Die Hinweise zur Einsehbarkeit werden zur Kenntnis genommen 
und sind berücksichtigt. Die Einsehbarkeit des Kreuzungsbereiches 
und damit die Verkehrssicherheit muss natürlich weiterhin gewahrt 
werden. Der künftige Baukörper kann nur in einem Abstand von min-
destens 11,0 m zur Fahrbahn der Ostseeallee und von mindestens 
7,50 m zur Fahrbahn der Tarnewitzer Chaussee errichtet werden. Im 
Bereich der Tarnewitzer Chaussee ist ein Bereich festgesetzt, in dem 
weder Ein- noch Ausfahrten zulässig sind, um auch Verkehr in das 
bzw. aus dem Plangebiet rechtzeitig zu erkennen. 
 
zu 7. Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass zu den Verfahrensver-
merken, Rechtsgrundlagen und zur Präambel keine Hinweise und Be-
merkungen bestehen. 
 
zu 8. Der Hinweis wird teilweise berücksichtigt. Die gestrichelte Linie 
stellt eine vorhandene Nutzungsgrenze dar. Diese ist zur Verdeutli-
chung der Planungsziele entbehrlich. Auf eine Darstellung in der Plan-
zeichnung wird daher verzichtet.  
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zu 9. Der Hinweis wird berücksichtigt. Die „Ein- und Ausfahrt der Tief-
garage und der Stellplätze für Kurzzeitparker“ wird in der Planzeich-
nung festgesetzt. Ausführungen werden in die Begründung aufge-
nommen. 
 
zu 10. Der Hinweis wird beachtet. Die maximal zulässige Zahl der 
Vollgeschosse wird mit III festgesetzt. Die Begründung wird diesbezüg-
lich ergänzt. 
 
zu 11. Der Hinweis wird berücksichtigt. Der Rechtsnachweis wird in 
der Planzeichenerklärung ergänzt. 
 
zu 12. Der Hinweis wird berücksichtigt. Es wird eine Festsetzung in 
den Teil B – Text unter Punkt 2. "Überbaubare Grundstücksflächen“ 
aufgenommen, der regelt, wo die Außengastronomie zulässig ist: "Im 
Bereich des Erdgeschosses dürfen nur Gebäudeteile von Vordä-
chern, Wintergärten und Anlagen der Außengastronomie die Bau-
grenze für Hochbauten um jeweils maximal 3,00 m überschreiten.“ 
Ausführungen dazu werden in der Begründung ergänzt. 
 
zu 13. Die Hinweise zur Niederschlagswasserbeseitigung werden zur 
Kenntnis genommen und beachtet. Mit Datum vom 21.08.2010 liegt 
der Gemeinde ein 1. Nachtrag zur Baugrunduntersuchung des Ingeni-
eurbüros Palasis vor. Darin wird der anstehende Boden im Bereich des 
Plangebiets als gut durchlässig eingestuft. Aufgrund der Überlagerung 
und Durchsetzung mit sandigen Torfen ist für den Baugrund aber ein 
deutlich reduzierter kf-Wert um 1x10-5 m/s (oberflächennah um 5x 10-6 
m/s) anzusetzen. Damit kann der anstehende Baugrund als mäßig 
aber ausreichend durchlässig eingestuft werden. Der Gutachter emp-
fiehlt die Versickerung mittels Mulde und/oder über eine Rohr-Rigole.  
Im Teil B - Text wird festgesetzt, dass die Versickerung des anfallen-
den Regenwassers innerhalb des Plangebietes durch die Anlage einer 
Rigolenversickerung zu erfolgen hat. Die Dimensionierung der Rigole 
erfolgt im Zuge des Bauantrages. Mit der diesbezüglichen Festsetzung 
kommt die Gemeinde der Anforderung einer Flächenbestimmung für 
die Versickerung nach. Mit dem Bauantrag muss der Bauherr die tech-
nische Machbarkeit der Versickerung nachweisen. Der prinzipielle 
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weiter zu 13: 
Nachweis der Versickerungsfähigkeit wird mit dem vorliegenden Bau-
grundgutachten geführt. Die benannte gutachterliche Stellungnahme 
wird als Anlage der Begründung beigefügt. Ausführungen zur Rigolen-
versickerung werden in der Begründung ergänzt. 
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14. 

 
15. 
 

 
16. 
 

 
 
17. 
 

18. 
 
 

 
19. 
 
 
 

20. 
 
 
 
 
21. 
 
22. 
 
 
 

23. 

zu 14. Der Hinweis wird berücksichtigt. Die textliche Festsetzung und 
die Begründung werden ergänzt. Die beiden Laubbäume nach Fällung 
der Pappeln sind innerhalb des Plangebietes anzupflanzen. Die ge-
naue Lage im Plangebiet kann künftig durch den Bauherrn selbst be-
stimmt werden. 
 
zu 15. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Hinweise zu RAL-
Farben sind in der Begründung zum Entwurf nicht enthalten. Diese 
Industrienormen unterliegen einer ständigen Veränderung, daher sind 
sie als dauerhafte Definition von Farben ungeeignet. Gleichwohl ist es 
das Ziel der Gemeinde, die Dach- sowie Fassadengestaltung auch 
farblich zu steuern. Die Festsetzung der angegeben Farben erscheint 
praktikabel, da sie auf den allgemeinen Sprachgebrauch abstellen.  
 
zu 16. Die Hinweise zur Niederschlagswasserbeseitigung werden zur 
Kenntnis genommen und beachtet. Mit Datum vom 21.08.2010 liegt 
der Gemeinde ein 1. Nachtrag zur Baugrunduntersuchung des Ingeni-
eurbüros Palasis vor. Darin wird der anstehende Boden im Bereich des 
Plangebiets als gut durchlässig eingestuft. Aufgrund der Überlagerung 
und Durchsetzung mit sandigen Torfen ist für den Baugrund aber ein 
deutlich reduzierter kf-Wert um 1x10-5 m/s (oberflächennah um 5x 10-6 
m/s) anzusetzen. Damit kann der anstehende Baugrund als mäßig 
aber ausreichend durchlässig eingestuft werden. Der Gutachter emp-
fiehlt die Versickerung mittels Mulde und/oder über eine Rohr-Rigole.  
Im Teil B - Text wird festgesetzt, dass die Versickerung des anfallen-
den Regenwassers innerhalb des Plangebietes durch die Anlage einer 
Rigolenversickerung zu erfolgen hat. Die Dimensionierung der Rigole 
erfolgt im Zuge des Bauantrages. Mit der diesbezüglichen Festsetzung 
kommt die Gemeinde der Anforderung einer Flächenbestimmung für 
die Versickerung nach. Mit dem Bauantrag muss der Bauherr die tech-
nische Machbarkeit der Versickerung nachweisen. Der prinzipielle 
Nachweis der Versickerungsfähigkeit wird mit dem vorliegenden Bau-
grundgutachten geführt. Die benannte gutachterliche Stellungnahme 
wird als Anlage der Begründung beigefügt. Ausführungen zur Rigolen-
versickerung werden in der Begründung ergänzt. 
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zu 17. Der Hinweis wird berücksichtigt. Entsprechende Ergänzungen 
werden in der Begründung vorgenommen. 
 
zu 18. Die Ausführungen werden seitens der Gemeinde zur Kenntnis 
genommen. Die Gemeinde hält an ihrem Bezug zu den Gebäuden des 
Lübecker Bauvereins fest. Auch wenn eine räumliche Trennung durch 
die Tarnewitzer Chaussee erfolgt, wird der Bereich von diesen vorhan-
denen Gebäuden städtebaulich mit beeinflusst. Es soll wie in der Be-
gründung bereits dargestellt eine stärke Betonung dieses Eckberei-
ches erfolgen.  
 
zu 19. Der Hinweis wird beachtet. Die maximal zulässige Zahl der 
Vollgeschosse wird mit III festgesetzt. Die Begründung wird diesbezüg-
lich ergänzt. 
 
zu 20. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Diese Industrienor-
men unterliegen einer ständigen Veränderung, daher sind sie als dau-
erhafte Definition von Farben ungeeignet. Gleichwohl ist es das Ziel 
der Gemeinde, die Dach- sowie Fassadengestaltung auch farblich zu 
steuern. Die Festsetzung der angegeben Farben erscheint praktikabel, 
da sie auf den allgemeinen Sprachgebrauch abstellen. 
 
zu 21. Der Hinweis wird in der Begründung berücksichtigt. 
 
zu 22. Die Gemeinde verweist hier auf die Ausführungen unter oben 
genannten Punkt 16.  
 
zu 23. Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens des Abfallbe-
triebes keine Bedenken bestehen. 
 
zu 24. Die Stellungnahme des Kataster- und Vermessungsamtes wird 
im Folgenden behandelt. 
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Die Hinweise zu den vorhandenen Aufnahme- und Sicherungspunkten 
des Lagenetzes werden zur Kenntnis genommen und unter „Hinweise“ 
sowie in der Begründung ergänzt.  
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass unter Beachtung der ergän-
zenden immissionsschutzrechtlichen Stellungnahmen keine Belange 
der Planung entgegenstehen. 
 
Die Anregung wird berücksichtigt. Unter Punkt 2. im Teil B - Text 
"Überbaubare Grundstücksflächen" wird festgesetzt, dass im Be-
reich des Erdgeschosses nur Gebäudeteile von Vordächern, Win-
tergärten und Anlagen der Außengastronomie die Baugrenze für 
Hochbauten um jeweils maximal 3,00 m überschreiten dürfen. 
 
Unter der Voraussetzung, dass diese Regelung vorgenommen wird, 
verzichtet die untere Immissionsschutzbehörde auf einen gutachterli-
chen Nachweis zur Einhaltung der Schalltechnischen Orientierungs-
werte im Rahmen der Bauleitplanung. Dieser Nachweis ist vom Eigen-
tümer im Baugenehmigungsverfahren zu führen. Diese Regelung wur-
de nunmehr in den Bebauungsplan aufgenommen. Die Begründung 
wird um Ausführungen zum Immissionsschutz ergänzt. 

x 

22 von 102 in Zusammenstellung



 

Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger                                                Abwägung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen 

 17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine raumordnerischen Be-
lange berührt werden. 
 
 
Die Ausführungen zur den vorgelegten Unterlagen und den Planungs-
zielen werden zur Kenntnis genommen. 
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Die abschließenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 

 
Ein Exemplar der Satzung wird dem Amt für Raumordnung und Lan-
desplanung zur Verfügung gestellt. 
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Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt: 
 
zu 1. Der Bebauungsplan wird auf Anregung des Landkreises nunmehr 
als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB aufge-
stellt. Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 gelten Eingriffe, die aufgrund der Auf-
stellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als vor der planeri-
schen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Konkret heißt dies, dass im 
Rahmen der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 keine Aus-
gleichsmaßnahmen festzusetzen sind. Es werden keine landwirtschaft-
lich genutzten Flächen in Anspruch genommen. 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine weiteren Bedenken und 
Anregungen geäußert werden. 
 
zu 2. Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine Bedenken und 
Anregungen geäußert werden, da sich das Plangebiet nicht im Bereich 
eines Flurneuordnungsverfahrens befindet.  
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zu 3.1 Es wird zur Kenntnis genommen, dass naturschutzfachliche 
Belange des StALU nicht betroffen sind. Die untere Naturschutzbehör-
de des Landkreises Nordwestmecklenburg wurde beteiligt. 

 
zu 3.2 Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass das Plangebiet im 
hochwassergeschützten Bereich liegt. Auch die Hinweise zum Ausbau 
des Hochwasserschutzsystems und zur Hochwasserrisikomanage-
ment-Richtlinie werden zur Kenntnis genommen. Hinweise zum Aus-
bau des Hochwasserschutzsystems sind bereits Bestandteil der Pla-
nungsunterlagen.  
Der Empfehlung zur Festsetzung der OKF oberhalb des BHW, ober-
halb von 3,20 m, folgt die Gemeinde nicht. Der grundsätzliche Schutz 
gegen das BHW ist durch den Ausbau des Hochwasserschutzsystems 
gegeben. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass unter Beachtung der Forderun-
gen und Hinweise aus Sicht des Hochwasserschutzes keine Bedenken 
bestehen. 
 
zu 3.3 Der Landkreis wurde am Planverfahren beteiligt. Erkenntnisse 
über Altlasten liegen nicht vor.  
 
Die Bodenschutzgesetze sind grundsätzlich zu beachten. Hinweise zur 
Anzeigepflicht sind bereits Bestandteil der Planunterlagen.  
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine immissions- sowie ab-
fallrechtlichen Bedenken bestehen. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass das Landesamt für Umwelt, 
Naturschutz und Geologie keine Stellungnahme abgibt.  
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens des Landesamtes für 
Kultur und Denkmalpflege keine Einwände bestehen. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich im Plangebiet keine 
Festpunkte der amtlichen geodätischen Grundlagennetze befinden. 
Die Hinweise des benannten Merkblattes werden zur Kenntnis ge-
nommen und sind im Zuge weiterführender Planungen zu beachten. 
 

Der zuständige Landkreis wurde beteiligt. Hinweise zu vorhandenen 
Aufnahme- und Sicherungspunkten des Lagenetzes werden in die 
Planunterlagen aufgenommen. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass aus Sicht der landesrelevan-
ten Gefahrenabwehr im Bereich von Brand- und Katastrophenschutz 
keine Bedenken bestehen.  
Von der Planung berührte kommunale Behörden wurden an der Auf-
stellung der Planung beteiligt. 
 
Der Hinweis zu möglichen Munitionsfunden wird beachtet. Auf der 
Planzeichnung befindet sich ein Hinweis, der das Verhalten bei Muniti-
onsfunden regelt.  
 
 
 
Die Hinweise zur Kampfmittelbelastungsauskunft werden zur Kenntnis 
genommen. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine Bundes- und Landes-
straßen oder Liegenschaften der Straßenbauverwaltung betroffen sind. 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens des Straßenbauamtes 
Schwerin keine verkehrlichen, straßenbaulichen und straßenrechtli-
chen Bedenken gegen die Planung bestehen. 
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Die Stellungnahme wird im Folgenden behandelt: 
 
Die allgemeingültigen Ausführungen zum Landeswaldgesetz werden 
seitens der Gemeinde zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

 

 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, keine Waldflächen von der Pla-
nung betroffen sind und der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 
seitens des Forstamtes zugestimmt wird. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens des Wasser- und 
Schifffahrtsamtes keine grundsätzlichen Bedenken bestehen, da die 
Belange unter Punkt 8. „Sonstiges“ in der Begründung und damit auch 
unter „Hinweise“ auf der Planzeichnung ausreichend berücksichtigt 
sind. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass der 3. Änderung zugestimmt 
wird. Im Änderungsbereich sind keine Anlagen des Wasser- und Bo-
denverbandes vorhanden.
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1. 

 
2. 
 
 
3. 
 
 
 

4. 

 
zu 1. Die Ausführungen zu den Planungszielen werden zur Kenntnis 
genommen. 
 
zu 2. Die Hinweise, dass die Trinkwasserversorgung und Schmutz-
wasserbeseitigung über die Anlagen des Zweckverbandes gesichert 
ist, werden in die Begründung aufgenommen. 
Die Hinweise zur Beantragung der entsprechenden Anschlüsse sind 
im Zuge der Erschließung des Grundstückes durch den Bauherrn zu 
beachten. 
 
zu 3. Die Hinweise zur Niederschlagswasserbeseitigung werden zur 
Kenntnis genommen und beachtet. Mit Datum vom 21.08.2010 liegt 
der Gemeinde ein 1. Nachtrag zur Baugrunduntersuchung des Ingeni-
eurbüros Palasis vor. Darin wird der anstehende Boden im Bereich des 
Plangebiets als gut durchlässig eingestuft. Aufgrund der Überlagerung 
und Durchsetzung mit sandigen Torfen ist für den Baugrund aber ein 
deutlich reduzierter kf-Wert um 1x10-5 m/s (oberflächennah um 5x 10-6 
m/s) anzusetzen. Damit kann der anstehende Baugrund als mäßig 
aber ausreichend durchlässig eingestuft werden. Der Gutachter emp-
fiehlt die Versickerung mittels Mulde und/oder über eine Rohr-Rigole.  
Im Teil B - Text wird festgesetzt, dass die Versickerung des anfallen-
den Regenwassers innerhalb des Plangebietes durch die Anlage einer 
Rigolenversickerung zu erfolgen hat. Die Dimensionierung der Rigole 
erfolgt im Zuge des Bauantrages. Mit der diesbezüglichen Festsetzung 
kommt die Gemeinde der Anforderung einer Flächenbestimmung für 
die Versickerung nach. Mit dem Bauantrag muss der Bauherr die tech-
nische Machbarkeit der Versickerung nachweisen. Der prinzipielle 
Nachweis der Versickerungsfähigkeit wird mit dem vorliegenden Bau-
grundgutachten geführt. Die benannte gutachterliche Stellungnahme 
wird als Anlage der Begründung beigefügt. Ausführungen zur Rigolen-
versickerung werden in der Begründung ergänzt 
 
zu 4. Der Hinweis wird beachtet. Im Zuge weiterführende Planungen 
werden Abstimmungen mit dem Zweckverband geführt. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der E.DIS AG keine 
Bedenken bestehen. 
 
Der Plan mit dem Leitungs- und Anlagenbestand wurde geprüft. Im 
Norden des Änderungsbereiches, im Bereich des festgesetzten Fuß-
weges verlaufen Leitungen (Niederstrom- und Mittelstromleitungen). 
Die sind im Rahmen weiterführender Planungen zu beachten. Hinwei-
se zu diesen vorhandenen Leitungen werden in die Begründung auf-
genommen. Der ungefähre Verlauf der Leitungen wird generalisiert in 
der Planzeichnung dargestellt. 
 
Die weiterführenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie 
sind im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen zu beachten. 
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Die weiterführenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie 
sind im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden durch die Gemeinde zur Kenntnis genommen. 
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Vorhandene Leitungen im Norden des Änderungsbereiches. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass innerhalb des Änderungsbe-
reiches Versorgungsanlagen der HanseWerk AG vorhanden sind. Die 
Seite 2 der Stellungnahme wird im Folgenden behandelt. 
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Die Gemeinde Boltenhagen hat den überreichten Rohrnetzplan ge-
prüft. Innerhalb des Änderungsbereiches selbst sind keine Anlagen 
und Leitungen der HanseWerk AG vorhanden. Innerhalb der angren-
zenden öffentlichen Flächen, Ostseeallee und Tarnewitzer Chaussee, 
befinden sich Leitungen des Unternehmens. Diese sind im Rahmen 
weiterführender Planungen zu beachten. Hinweise zum vorhandenen 
Leitungsbestand werden in die Begründung aufgenommen. 
 
Die gegebenen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie sind im 
Rahmen der weiterführenden Planungen zu beachten. 
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Es wird durch die Gemeinde zur Kenntnis genommen, dass keine An-
lagen oder Planungen des Unternehmens berührt werden und keine 
Einwände gegen die Planung bestehen. 
 
Sofern sich Änderungen in Bezug auf den Geltungsbereich ergeben, 
erfolgt die erneute Beteiligung. 
Andere Ver- und Entsorgungsträger wurden am Planaufstellungsver-
fahren beteiligt. 
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Die Hinweise zur Beteiligung im Zuge von Bauleitplanverfahren wer-
den von der Gemeinde zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Die eingegangene Stellungnahme ist nachfolgend eingefügt. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine Einwände/ Bedenken 
bestehen, sofern die maximale Firsthöhe von 11,0 m eingehalten wird.  
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass nur eine weitere Beteiligung 
erforderlich wird, wenn Gebäudehöhen geändert werden und 30 m 
über Grund überschreiten. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Plangebiet kein zum 
Sondervermögen BBL M-V gehörender Grundbesitz des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern befindet und keine Bedenken erhoben sowie 
keine Anregungen vorgetragen werden. 
 
Der Hinweis zur Beteiligung anderer Fachverwaltungen wird zur 
Kenntnis genommen. Alle Fachverwaltungen, deren Aufgabenbereich 
von der Planung berührt wird, wurden an der Planaufstellung beteiligt. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine Hinweise oder Anre-
gungen seitens der Bus Betriebe Wismar bestehen. 
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Die Stellungnahme wird im Folgenden behandelt: 
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1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen zur Bevollmächtigung werden seitens der Gemeinde 
zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Die vorgetragenen Einwendungen werden nachfolgend behandelt: 
 
 
zu 1.1 Der Hinweis wird teilweise berücksichtigt. Die Darstellungen 
außerhalb des Geltungsbereiches sind nicht Bestandteil der Satzung 
über die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23. Sie haben infor-
mellen Charakter bzw. stellen nachrichtliche Übernahmen dar. So ver-
hält es sich auch mit den dargestellten Flurstücksnummern. Die Kor-
rektur der Flurstücksnummer des westlich an den Änderungsbereich 
grenzenden Flurstückes wird in der Planzeichnung vorgenommen. 
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1.2 
 
 
 
 
 

 
2.1 
 
 
 
 
 
 

 
2.2 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3 

 
 
 
zu 1.2 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches ist hinreichend be-
stimmt. Die von der Planänderung betroffenen Flurstücke sind in der 
Präambel, die Bestandteil der Satzung ist, bezeichnet. Darüber hinaus 
wird der Geltungsbereich der Satzung durch das Planzeichen 15.13 
der PlanZV eindeutig bestimmt.  
 
 
zu 2.1 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Städtebauliche Ziele unterliegen einer ständigen Dynamik. Aus diesem 
Grund war bereits die Aufstellung der 1. Änderung erforderlich. Um auf 
diese Veränderungen reagieren zu können, kennt das Baugesetzbuch 
das Instrument einer Änderungssatzung. Nunmehr verfolgt die Ge-
meinde Entwicklungsziele, die sich von denen der 1. Änderung unter-
scheiden. Um die geänderten Ziele planungsrechtlich zu definieren, 
erarbeitet die Gemeinde nun die 3. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 23.  
 
 
zu 2.2 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Die angesprochenen Ziele zur Bebauung des Grundstückes betreffen 
nicht den Bereich der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23.  
 
 
zu 2.3 Die Ausführungen zu den Inhalten der Planänderung werden 
zur Kenntnis genommen. 
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2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1 

 
 
zu 2.4 Die Ausführungen zu den Inhalten der Planänderung werden 
zur Kenntnis genommen. 
Ziel der Gemeinde ist es die Ecksituation an der Kreuzung der Straßen 
Ostseeallee/ Tarnewitzer Chaussee und Tarnewitzer Huk städtebau-
lich zu akzentuieren und stärker zu betonen. Diese Maßnahme ist Teil 
einer städtebaulichen Entwicklung der gesamten Siedlungsachse ent-
lang der Ostseeallee.  
Die Festsetzungen der 3. Änderung des B-Planes Nr. 23 dienen dazu, 
ein städtebaulich schlüssiges Entwicklungskonzept im Kreuzungsbe-
reich vorzubereiten. Ein einheitliches Stadtbild ist durch die heute vor-
handene, heterogene Bebauung – u.a. Einzelhäuser, Mehrfamilien-
häuser, Wochenendhäuser, Fachklinik – nicht gegeben. Unter Würdi-
gung der baulichen Umgebung und unter Berücksichtigung der ge-
meindlichen Entwicklungspläne auf der gegenüber liegenden Seite der 
Ostseeallee legt der hier vorgelegte Bauleitplan die Grundlage für eine 
homogene Entwicklung. Darüber hinaus ist sie in der Lage, die Ost-
seeallee zu gliedern und so für erlebbare Straßenabschnitte zu sorgen 
 
 
zu 2.5 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Die Gemeinde verweist auf ihre Ausführungen unter Punkt 2.1 dieser 
Abwägung.  
 
 
zu 3.1 Die Ausführungen werden seitens der Gemeinde zur Kenntnis 
genommen. Der durch die Gebäudenutzung initiierte Ziel- und Quell-
verkehr wird sich gegenüber dem heutigen Stand kleinräumlich erhö-
hen. Im Verhältnis zu heutigen Verkehrsbewegungen auf der Ostseeal-
lee bzw. auf der Tarnewitzer Chaussee ist der zusätzliche Verkehr 
jedoch vernachlässigbar. Beide Straßen sind in der Lage, den zusätzli-
chen Verkehr aufzunehmen. Der Knotenpunkt ist entsprechend aus-
gebaut. Die Gemeinde berücksichtigt jedoch bereits das Ziel, möglichst 
wenig Verkehr über die Ostseeallee zu leiten. Die Planung beinhaltet 
daher die Festsetzung, dass die gegebene Situation auf der Ostseeal-
lee durch Grundstückszufahrten nicht zusätzlich belastet wird.  
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3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3 
 
 

 
4. 

 
weiter zu 3.1 
Alle Zu- und Abfahrten werden über die Tarnewitzer Chaussee erfol-
gen. Zur Berücksichtigung des Fußgängerverkehrs sind im Bereich der 
Änderung Fußwege festgesetzt. Bezüglich des Radverkehrs sowie der 
Fußgänger wird es ebenfalls nicht zu einer erkennbaren Zunahme im 
Verhältnis zum Gesamtort kommen.  
Mit Schreiben vom 20.01.2015 erklärt der zuständige Fachdienst Ord-
nung/Sicherheit und Straßenverkehr, dass er der Planung zustimmt. 
Eine Fehlerhaftigkeit des B-Planes kann die Gemeinde nicht erkennen. 
 
 
zu 3.2 Die Ausführungen werden seitens der Gemeinde zur Kenntnis 
genommen. 
Die Gemeinde hat sich im Zuge des Aufstellungsverfahrens mit den 
Belangen des Immissionsschutzes beschäftigt. Innerhalb der Begrün-
dung des Bebauungsplanes setzt sich die Gemeinde sowohl mit den 
auf das Plangebiet einwirkenden Immissionen als auch mit den Immis-
sionen durch geplante Nutzungen im Plangebiet selbst auseinander.  
Zur weiteren Berücksichtigung der Belange des Immissionsschutzes 
wird die Anregung der unteren Immissionsschutzbehörde des Land-
kreises in der Planung beachtet: Im Teil B - Text wird unter Punkt 2 
"Überbaubare Grundstücksflächen" festgesetzt, dass im Bereich des 
Erdgeschosses nur Gebäudeteile von Vordächern, Wintergärten und 
Anlagen der Außengastronomie die Baugrenze für Hochbauten um 
jeweils maximal 3,00 m überschreiten dürfen. Einrichtungen der Au-
ßengastronomie als bauliche Hauptnutzungen sind somit nur innerhalb 
der dafür festgesetzten Baugrenzen zulässig bzw. die Baugrenzen um 
maximal 3,00 m überschreiten. Somit wird sichergestellt, dass die Ein-
richtungen der Außengastronomie nicht bis an die Grundstücksgren-
zen heranreichen werden. Ausführungen bezüglich der Nutzung durch 
Anlagen der Außengastronomie werden in der Begründung ergänzt. 
Der Nachweis zur Einhaltung bzw. der Unterschreitung der Schalltech-
nischen Orientierungswerte für die städtebauliche Planung für Wo-
chenendhausgebiete von tags 50 dB und nachts von 35 dB (40 dB für 
Verkehrslärm) ist im Baugenehmigungsverfahren durch den Bauherrn  
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zu erbringen. Dieser Hinweis als Forderung der unteren Immissions-
schutzbehörde ist nunmehr Gegenstand der Planunterlagen.  
Weiterhin dient auch die Festsetzung einer Tiefgarage dem nachhalti-
gen Lärmschutz. Durch diese Festsetzung werden die Hofflächen vom 
Parkverkehr freigehalten. Dies dient insbesondere der Berücksichti-
gung nachbarschaftlicher Belange. 
Darüber hinaus weist die Gemeinde darauf hin, dass bereits zum heu-
tigen Zeitpunkt der Planbereich durch touristische Aktivitäten geprägt 
ist. Insbesondere die umgebende Wochenendhausnutzung ist hier zu 
nennen.  
Eine Fehlerhaftigkeit des B-Planes kann die Gemeinde nicht erkennen. 
 
 
zu 3.3 Die Gemeinde nimmt die Ablehnung der Änderung des Bebau-
ungsplanes zur Kenntnis. 
 
zu 4. Die öffentliche Auslegung der Planung fand vom 16.12.2014 bis 
zum 20.01.2015 während der Dienststunden im Amt Klützer Winkel, 
Fachbereich Bau- und Ordnungswesen statt. Die ortsübliche Be-
kanntmachung der öffentlichen Auslegung fand in der Ostseezeitung 
am 05.12.2014 statt. Eine telefonische Mitteilung war daher nicht er-
forderlich, da eine ortsübliche Bekanntmachung erfolgte. 
 
Unterlagen zu Bauleitplanungen der Gemeinde können grundsätzlich 
in den zuständigen Ämtern eingesehen werden. Daher ist auch hier 
eine telefonische Mitteilung entbehrlich. 
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Die Stellungnahme wird im Folgenden behandelt: 
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1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Einwendungen und Anregungen werden nachfolgend behandelt: 
 
zu 1. Die Ausführungen zu Zielen und Zweck der 3. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 23 werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2.1 Die Ausführungen zu den Festsetzungen von Art und Maß der 
baulichen Nutzung der 3. Änderung bzw. der 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 23 werden zur Kenntnis genommen. 
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2.2 
 
 
 
 
 
 

 
3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 

 
 
 
 
zu 2.2 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
Die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 ist eine gemeindliche 
Planung, die auf Antrag des Grundstückseigentümers durch die Ge-
meindevertretung eingeleitet wurde. Die Festsetzungen der Planung 
so auch zur zulässigen Nutzung von Ferienwohnungen wurden in der 
Gemeindevertretung diskutiert. Die Gemeindevertretung hat sich da-
gegen entschieden. Für den Bereich der 3. Änderung sind keine Feri-
enwohnungen, sondern nur Betriebe des Beherbergungsgewerbes 
zulässig. Zusätzlich wird bestimmt, dass der Anteil der Nutzungen als 
Dauerwohnung mindestens 50% betragen muss.  
 
 
zu 3.1 Die Ausführungen zu gestalterischen Festsetzungen werden 
seitens der Gemeinde zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde teilt 
jedoch die Auffassung des Einwenders nicht. Die Architektur bedient 
sich Fachtermini, mit denen Inhalte innerhalb eines Fachbereiches 
transportiert werden können.  
 
zu 3.2 Die Ausführungen werden seitens der Gemeinde zur Kenntnis 
genommen.  
Der durch die Gebäudenutzung initiierte Ziel- und Quellverkehr wird 
sich gegenüber dem heutigen Stand kleinräumlich erhöhen. Im Ver-
hältnis zu heutigen Verkehrsbewegungen auf der Ostseeallee bzw. auf 
der Tarnewitzer Chaussee ist der zusätzliche Verkehr jedoch vernach-
lässigbar. Beide Straßen sind in der Lage, den zusätzlichen Verkehr 
aufzunehmen. Der Knotenpunkt ist entsprechend ausgebaut.  
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Die Gemeinde berücksichtigt jedoch bereits das Ziel, möglichst wenig 
Verkehr über die Ostseeallee zu leiten. Die Planung beinhaltet daher 
die Festsetzung, dass die gegebene Situation auf der Ostseeallee 
durch Grundstückszufahrten nicht zusätzlich belastet wird. Alle Zu- und 
Abfahrten werden über die Tarnewitzer Chaussee erfolgen. Zur Be-
rücksichtigung des Fußgängerverkehrs sind im Bereich der Änderung 
Fußwege festgesetzt. Bezüglich des Radverkehrs sowie der Fußgän-
ger wird es ebenfalls nicht zu einer erkennbaren Zunahme im Verhält-
nis zum Gesamtort kommen.  
 
 
Hinsichtlich der städtebaulichen Wirkung vertritt die Gemeinde die Auf-
fassung, dass es sehr wohl von Bedeutung ist, wenn der angestrebten 
Gestaltung eines Gebäudes die Überlegung zugrunde liegt, mittels 
Gliederung des Obergeschosses eine kleinteiligere Wirkung zu erzie-
len. Auch die Gliederung einer Fassade ist hier von erheblicher Bedeu-
tung.  
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4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.1 
 
 
 
 
 
 
5.2 
 

zu 4. Die Ausführungen zur Verkehrserschließung und –belastung 
werden seitens der Gemeinde zur Kenntnis genommen. Sie betreffen 
grundsätzliche Belange von Boltenhagen. Die Lösung prinzipieller Er-
schließungsprobleme kann nicht im Rahmen der hier vorgelegten 3. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 erfolgen.  
 
zu 5.1 Die Ausführungen zur Flächenbilanz und den grünordnerischen 
Festsetzungen werden seitens der Gemeinde zur Kenntnis genom-
men.  
Im Rahmen der 1. Änderung waren auf den rückwärtigen Grundstücks-
flächen private Grünflächen festgesetzt. Die Nutzbarkeit war somit auf 
den Nutzerkreis des festgesetzten Sonstigen Sondergebietes be-
schränkt. Nur entlang der Ostseeallee waren und sind öffentliche 
Grünflächen festgesetzt. 
 
zu 5.2 Die Ausführungen werden seitens der Gemeinde zur Kenntnis 
genommen.  
Wie in der Begründung dargestellt, verfolgt die Gemeinde das städte-
bauliche Ziel, den Kreuzungsbereich von Ostseeallee und Tarnewitzer 
Chaussee neu zu gestalten. Die Gemeinde ist der Auffassung, dass 
dieser Bereich durch das geltende Baurecht nur eine unzureichende 
Bewertung erfährt. Die Gemeinde erhofft sich darüber hinaus auch 
Impulse für das westlich angrenzende Grundstück. Auch hier vertritt 
die Gemeinde die Auffassung, dass das städtebauliche Potential durch 
das geltende Baurecht nicht in angemessener Form abgebildet wird. 
Inwieweit auch hier eine Änderung des Baurechts erforderlich wird, soll 
Gegenstand künftiger Diskussionen sein. 
Die genannte "Abwertung" des Flurstücks "9/37" kann seitens der Ge-
meinde nicht erkannt werden. Die Gemeinde weist hier auf einen re-
daktionellen Fehler hin. Die Flurstücksbezeichnung ist nicht korrekt. 
Das betreffende Flurstück trägt die Bezeichnung "9/94". Die Planunter-
lage wurde bereits berichtigt.  
 
Der Hinweis auf § 34 BauGB kann seitens der Gemeinde nicht nach-
vollzogen werden. Innerhalb des Geltungsbereiches eines Bebau-
ungsplanes richtet sich die Zulässigkeit nach den rechtskräftigen 
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5.3 
 
 
 

6.1 
 
 
 
 
 
 

 
6.2 
 
 
 
 

 
6.3 
 
 
 
 
 
 
 

7.1 
 

 
7.2 
 
 
 

7.3 

 
Festsetzungen. Der § 34 BauGB greift für unbeplante Innenbereiche 
und ist daher in diesem Fall nicht heranzuziehen. 
 
zu 5.3 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
zu 6.1 Die Ausführungen werden seitens der Gemeinde zur Kenntnis 
genommen. 
Innerhalb der Begründung des Bebauungsplanes setzt sich die Ge-
meinde sowohl mit den auf das Plangebiet einwirkenden Immissionen 
als auch mit den Immissionen durch geplante Nutzungen im Plange-
biet selbst auseinander.  
Zur weiteren Berücksichtigung der Belange des Immissionsschutzes 
wird die Anregung der unteren Immissionsschutzbehörde des Land-
kreises in der Planung beachtet: Im Teil B - Text wird unter Punkt 2 
"Überbaubare Grundstücksflächen" festgesetzt, dass im Bereich des 
Erdgeschosses nur Gebäudeteile von Vordächern, Wintergärten und 
Anlagen der Außengastronomie die Baugrenze für Hochbauten um 
jeweils maximal 3,00 m überschreiten dürfen. Einrichtungen der Au-
ßengastronomie als bauliche Hauptnutzungen sind somit nur innerhalb 
der dafür festgesetzten Baugrenzen zulässig bzw. die Baugrenzen um 
maximal 3,00 m überschreiten. Somit wird sichergestellt, dass die Ein-
richtungen der Außengastronomie nicht bis an die Grundstücksgren-
zen heranreichen werden. Ausführungen bezüglich der Nutzung durch 
Anlagen der Außengastronomie werden in der Begründung ergänzt. 
Der Nachweis zur Einhaltung bzw. der Unterschreitung der Schalltech-
nischen Orientierungswerte für die städtebauliche Planung für Wo-
chenendhausgebiete von tags 50 dB und nachts von 35 dB (40 dB für 
Verkehrslärm) ist im Baugenehmigungsverfahren durch den Bauherrn 
zu erbringen. Dieser Hinweis als Forderung der unteren Immissions-
schutzbehörde ist nunmehr Gegenstand der Planunterlagen. 
 
zu 6.2 Die Gemeinde nimmt die Ausführungen zur Kenntnis.  
Unter den Punkt 6.1 und 6.7 in der Begründung setzt sich die Gemein-
de mit diesen Themen auseinander. Unter Punkt 6.7 werden die Be-
lange des Artenschutzes beleuchtet. Diese artenschutzrechtlichen 
Darstellungen werden auch durch die Untere Naturschutzbehörde des  
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Landekreises bestätigt. Es ist von keinen Beeinträchtigungen beson-
ders geschützter Arten auszugehen. Im Rahmen der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes wurde eine FFH-Verträglichkeitsuntersuchung erar-
beitet. Die Ergebnisse dieser Untersuchung wurden unter Punkt 6.1 
dargestellt. Sie sind auch für die 3. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 23 anwendbar. 
 
zu 6.3 Die Gemeinde berücksichtigt diese Hinweise teilweise.  
Die Gemeinde hat sich mit dem Planungsinstrument zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes nochmals aufgrund der Anregungen des Fach-
dienstes Bauordnung und Planung beschäftigt. Sie folgt der Auffas-
sung der Behörde, dass die Änderung nicht im Rahmen einer verein-
fachten Änderung nach § 13 BauGB zu erstellen ist. Die Gemeinde 
stellt das Verfahren in ein Aufstellungsverfahren nach § 13a BauGB 
um. Das beschleunigte Verfahren dient der Innenentwicklung. Die Zie-
le der Planänderung werden als Nachverdichtung bzw. als andere 
Maßnahme der Innenentwicklung beurteilt. Der Landkreis NWM stimmt 
dieser Vorgehensweise zu. Hier werden planungsrechtliche Anregun-
gen umgesetzt. 
Der Flächennutzungsplan wird gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im 
Zuge einer Berichtigung angepasst. Die Darstellung für den Ände-
rungsbereich erfolgt als Sonstiges Sondergebiet Gemäß § 11 BauNVO 
mit der Zweckbestimmung „Versorgung und Wohnen“. 
In der Begründung werden Ausführungen zum gewählten Planungs-
instrument ergänzt. Die Planzeichnung (Präambel, Verfahrensvermer-
ke) wird auf ein Verfahren nach § 13a BauGB abgestellt. 
 
zu 7.1 Die Inhalte wurde unter oben aufgeführten Punkt 2.2 behandelt. 
 
zu 7.2 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Eine Aus-
einandersetzung mit den Belangen des Immissionsschutzes sowie der 
Umweltbelange ist erfolgt. Aufgrund der Hinweise und Anregungen des 
Fachdienstes Bauordnung und Planung stellt die Gemeinde das Auf-
stellungsverfahren für die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 
auf ein Verfahren nach § 13a BauGB um. Mit diesem beschleunigten 
Verfahren können Bebauungspläne der Innenentwicklung aufgestellt 
werden.  
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Im Rahmen des Verfahrens nach § 13a gelten gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 
4 BauGB Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplanes 
zu erwarten sind, als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder 
zulässig. Das bedeutet, dass Ausgleichsmaßnahmen und somit eine 
Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung nicht erforderlich sind. Die An-
passung und Berücksichtigung erfolgt in der Begründung. 
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7.4 
 
 
 
 

 
7.5 
 
 
 

 
zu 7.3 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
zu 7.4 Die Ausführungen werden seitens der Gemeinde zur Kenntnis 
genommen. Die Gemeinde hat sich mit dem Hinweis, dass nachbar-
rechtliche Belange nur unzureichend berücksichtigt wurden, erneut 
auseinander gesetzt. Im Ergebnis kommt sie zu der Bewertung, dass 
die geschützten nachbarrechtlichen Belange im Rahmen der Planung 
ausreichend berücksichtigt wurden. Hierzu wurden Art und Maß der 
baulichen Nutzung, immissionsschutzrechtliche Auswirkungen, Fest-
setzungen zur Nutzung von Hofflächen sowie Festsetzungen zur Anla-
ge einer Tiefgarage betrachtet und durch entsprechende Festsetzun-
gen gewürdigt.  
 
 
 
zu 7.5  
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Sie sind bereits 
Inhalt der bisherigen abwägungsrechtlichen Auseinandersetzung mit 
der hier vorgelegten Stellungnahme.  
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Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt. 
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Die Gemeinde nimmt den Widerspruch zur 3. Änderung des Bebau-
ungsplanes zur Kenntnis. 
Aus Sicht der Gemeinde erfolgt durch die geplante mögliche Bebau-
barkeit des Plangebietes keine Beeinträchtigung der umliegenden An-
lieger. Wie in der Begründung bereits dargestellt, ist eine Akzentuie-
rung der Ecksituation Ostseeallee/ Tarnewitzer Chaussee/ Tarnewitzer 
Huk vorgesehen. Darüber hinaus hat sich die Gemeinde in der Be-
gründung ausführlich mit der städtebaulichen Bestandssituation ausei-
nander gesetzt. Im Ergebnis kommt sie zu der Bewertung, dass die 
geschützten nachbarrechtlichen Belange im Rahmen der Planung aus-
reichend berücksichtigt wurden. Hierzu wurden Art und Maß der bauli-
chen Nutzung, immissionsschutzrechtliche Auswirkungen, Festsetzun-
gen zur Nutzung von Hofflächen sowie Festsetzungen zur Anlage ei-
ner Tiefgarage betrachtet und durch entsprechende Festsetzungen 
gewürdigt.  
 
Die Bitte um ein angemessenes Baufenster für das Flurstück 9/64 wird 
zur Kenntnis genommen. Das Flurstück 9/64 liegt nicht innerhalb des 
Änderungsbereiches der vorliegenden Planung. Für dieses Flurstück 
gelten die Festsetzungen des Bebauungsplanes in der Fassung der 1. 
Änderung. Sofern der Einwender eine Änderung des bestehenden 
Bebauungsplanes wünscht, bittet die Gemeinde um einen begründeten 
Antrag an das Amt Klützer Winkel. Die Gemeinde wird sich dann mit 
diesem Antrag auseinandersetzen.  
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